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Allgemeine Geschäftsbedingungen Gradinger Bürotechnik G.m.b.H. vom 05.2025
1.Geltung
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten zwischen der Gradinger Bürotechnik G.m.b.H. (FN 647907f) 
und dem Kunden (kurz Kunde) für das gegenständliche Rechtsgeschäft sowie auch für alle hinkünftigen Geschäfte, selbst 
wenn im Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug 
genommen wurde.
1.2. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage: 
http://www.gradinger.at/agb
1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer AGB. (Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB 
bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.)
1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden gelten uns gegenüber nur dann, wenn wir dies ausdrücklich und schriftlich erklärt 
haben.
1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden haben auch dann uns gegenüber keine Rechtswirksamkeit, wenn wir ihnen nach 
Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen.
2. Angebote, Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich, soweit sich aus unserem Angebot nichts anders ergibt.
2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungen im 
Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen, auf Messeständen, Rundschreiben, Werbeaussendungen oder 
anderen Medien (Informationsmaterial) angeführte Informationen über unsere Produkte und Leistungen, die nicht uns 
zuzurechnen sind, hat der Kunde – sofern der Kunde diese seiner Entscheidung zur Beauftragung zugrundelegt – uns 
darzulegen. In diesem Fall können wir zu deren Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde diese Obliegenheiten, sind 
derartige Angaben unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich schriftlich zum Vertragsinhalt erklärt wurden.
2.4. Kostenvoranschläge sind unverbindlich.
2.5. Kostenvoranschläge sind entgeltlich (ohne nachfolgende Beauftragung).
3. Preise
3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als Pauschale zu verstehen.
3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht mangels 
Werklohnvereinbarung Anspruch auf angemessenes Entgelt.
3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer, Abgaben und ab Lager. 
Verpackung-, Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll und Versicherung sowie eine allfällige Mietvertragsgebühr gehen 
zu Lasten des Kunden. Wir sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung verpflichtet, Verpackung zurückzunehmen.
3.4. Die fach- und umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde zu veranlassen. Werden wir gesondert 
hiermit beauftragt, ist dies vom Kunden zusätzlich im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels Entgeltvereinbarung 
angemessen zu vergüten.
3.5. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf Antrag des Kunden verpflichtet, das vertraglich vereinbarte Entgelt 
anzupassen, wenn Änderungen im Ausmaß von zumindest 3% hinsichtlich:
a) der Lohnkosten durch Gesetz, Verordnung, Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarungen oder
b) anderer zur Leistungserbringung notwendiger Kostenfaktoren wie Beschaffungskosten der zur Verwendung 
gelangenden Materialien aufgrund von Empfehlungen der paritätischen Kommissionen oder von Änderungen der 
nationalen bzw. Weltmarktpreisen für Rohstoffe, Wechselkurse etc. seit Vertragsabschluss eingetreten sind. Die Anpassung 
erfolgt in dem Ausmaß in dem sich die tatsächlichen Herstellungskosten im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ändern 
gegenüber jenen im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung, sofern wir uns nicht in Verzug befinden.
3.6. Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnissen wird als wertgesichert nach dem VPI 2020 vereinbart. Als Ausgangsbasis wird 
der Monat zu Grunde gelegt, in dem der Vertrag abgeschlossen wurde. Sofern nichts anderes vereinbart, kann das Entgelt
einmal jährlich angepasst werden. Der Ausgangswert wird mit der zuletzt verlautbarten Indexzahl verglichen und das 
Entgelt entsprechend angepasst. Der Monat der Anpassung stellt sodann die Ausgangsbasis für die nächste Anpassung 
dar. Eine Rückforderung ist unsererseits möglich. Ein Verzicht auf die Wertsicherung bedarf der Schriftform. 
3.7. Kosten für Fahrt-, Tag-, und Nächtigungsgelder werden gesondert verrechnet. Wegzeiten gelten als Arbeitszeit.
4. Beigestellte Ware
4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien dem Kunden beigestellt, sind wir berechtigt, dem Kunden einen 
angemessenen Betrag für beigestellte Geräte bzw. Materialien als Manipulationszuschlag zu berechnen.
4.2. Solche dem Kunden beigestellte Geräte und sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung.
5. Zahlungen
5.1. Die von uns gelegten Rechnungen zuzüglich Umsatzsteuer sind prompt ab Rechnungsdatum ohne Abzug und 
spesenfrei zur Zahlung fällig. 
5.2. Bei Aufträgen, die mehrere Einheiten (z.B. Programme, Services und/oder Schulungen, Realisierung in Teilschritten) 
umfassen, sind wir berechtigt, nach der Lieferung jeder einzelnen Einheit oder Teilleistung Rechnung zu legen. Die kleinste 
Verrechnungseinheit sind 30 Minuten.
5.3. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine bildet eine wesentliche Bedingung für die weitere Durchführung der 
Lieferung bzw. Vertragserfüllung durch uns. Im Falle eines Zahlungsverzuges (auch von Teilzahlungen und 
Akontozahlungen), in der Dauer von zwei Wochen sind wir nach einmaliger Mahnung und Setzung einer Nachfrist von 
einer Woche berechtigt, die laufenden Arbeiten einzustellen und vom Vertrag zurückzutreten. Sämtliche damit 
verbundene Mehrkosten sind vom Kunden zu tragen. In diesem Fall sind wir berechtigt, allfällige Geräte umgehend 
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abzuholen. Dennoch ist vom Kunden das Entgelt bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit zu bezahlen.  
5.4. Der Kunde ist nicht zur Aufrechnung berechtigt; insbesondere können Zahlungen nicht, wegen nicht vollständig 
erbrachter Leistungen, Garantie-, Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche zurückbehalten werden.
5.5. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt dem Kunden Verzugszinsen gemäß § 456 UGB  zu verrechnen. Als Mahnspesen 
werden €10,00 pro Mahnung verrechnet.
5.6. Noch nicht fällige Rechnungen sowie gewährte Zahlungserleichterungen, wie Wechsel oder Schecks die 
zahlungshalber angenommen wurden, werden unbeschadet der jeweiligen Laufzeit sofort fällig, wenn eine wesentliche 
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Kunden bekannt wird.
6. Bonitätsprüfung 
6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständnis, das seine Daten ausschließlich zum Zwecke des 
Gläubigerschutzes an die staatliche bevorrechteten Gläubigerschutzverbände AKV, EUROPA, Alpenländischer 
Kreditorenverband für Kreditschutz und Betriebswirtschaft, Creditreform, Wirtschaftsauskunftei Kubicki KG und 
Kreditschutzverband von 1870 (KSV) übermittelt werden dürfen. 
7. Mitwirkungs-, und Beistellungspflichten des Kunden
7.1. Der Kunde verpflichtet sich alle Maßnahmen zu unterstützen, die für die Erbringung der Dienstleistungen erforderlich 
sind. Der Kunde verpflichtet sich weiteres, alle Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind 
und die nicht in unserem Leistungsumfang enthalten sind.
7.2. Sofern die Dienstleistung vor Ort beim Kunden erbracht wird, stellt der Kunde die zur Erbringung der Dienstleistungen 
erforderlichen Netzkomponenten, Anschlüsse, Versorgungsstrom inkl. Spitzenspannungsausgleich, Notstromversorgung, 
Stellflächen für Anlagen, Arbeitsplätze sowie Infrastruktur in erforderlichem Umfang und Qualität (z.B. Klimatisierung) 
unentgeltlich zur Verfügung. Jedenfalls ist der Kunde für die Einhaltung der vom jeweiligen Hersteller geforderten 
Voraussetzungen für den Betrieb der Hardware verantwortlich. Ebenso hat der Kunde für die Raum- und 
Gebäudesicherheit, unter anderem für den Schutz vor Wasser, Feuer und Zutritt unbefugter Sorge zu tragen. Der Kunde ist 
für besondere Sicherheitsvorkehrungen (z.B. Sicherheitszellen) in seinen Räumlichkeiten selbst verantwortlich. Der Kunde ist 
nicht berechtigt,
unseren Mitarbeiter Weisungen gleich welcher Art zu erteilen und wird alle Wünsche bezüglich der Leistungserbringung 
ausschließlich an den von uns bekannten Ansprechpartner herantragen.
7.3. Der Kunde stellt zu den vereinbarten Terminen und auf eigene Kosten sämtliche von uns zur Durchführung des 
Auftrages benötigten Informationen, Dateien und Unterlagen in der von uns geforderten Form zur Verfügung und 
unterstützt uns auf Wunsch bei der Problemanalyse und Störungsbeseitigung, der Koordination von 
Verarbeitungsaufträgen und der Abstimmung der Dienstleistungen. Änderungen in den Arbeitsabläufen beim Kunden, die
Änderungen in den von uns für den Kunden zu erbringenden Dienstleistungen verursachen können, bedürfen der 
vorherigen Abstimmung mit uns hinsichtlich ihrer technischen und kommerziellen Auswirkungen.
7.4. Soweit dies nicht ausdrücklich im Leistungsumfang von uns enthalten ist, wird der Kunde auf eigenes Risiko und auf 
eigene Kosten für eine Netzwerkanbindung sorgen.
7.5. Der Kunde ist verpflichtet,  die zur Nutzung der Dienstleistungen erforderlichen Passwörter und Log-Ins vertraulich zu 
behandeln.
7.6. Der Kunde wird die übergebenen Daten und Informationen zusätzlich bei sich verwahren, so dass sie bei Verlust oder 
Beschädigung jederzeit rekonstruiert werden können.
7.7. Der Kunde wird alle ihm obliegenden Mitwirkungspflichten so zeitgerecht erbringen, dass wir in der Erbringung der 
Dienstleistungen nicht behindert werden. Der Kunde stellt sicher, dass wir und/oder die durch uns beauftragten Dritten für 
die Erbringung der Dienstleistungen den erforderlichen Zugang zu den Räumlichkeiten beim Kunden erhalten. Der Kunde 
ist dafür verantwortlich, dass die an der Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter seiner verbundenen Unternehmen oder 
von Ihm beauftragte Dritte entsprechend an der Vertragserfüllung mitwirken.
7.8. Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder in dem vorgesehenen Umfang, 
gelten die von uns erbrachten Leistungen trotz möglicher Einschränkungen dennoch als vertragskonform erbracht. 
Zeitpläne für die von uns zu erbringenden Leistungen verschieben sich in angemessenem Umfang. Der Kunde wird die uns 
hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den bei uns jeweils geltenden Sätzen gesondert 
vergüten.
7.9. Der Kunde sorgt dafür, dass seine Mitarbeiter und die ihm zurechenbaren Dritten, die von uns eingesetzten 
Einrichtungen und Technologien, sowie die ihm allenfalls überlassenen Vermögensgegenstände sorgfältig behandeln. Der
Kunde haftet uns für den Schaden.
7.10. Sofern nichts anderes vereinbart wird, erfolgen Beistellungen und Mitwirkungen des Kunden unentgeltlich.
8. Liefer- und Leistungsfristen
8.1. Liefer-, Leistungsfristen und Termine sind für uns nur verbindlich, sofern sie schriftlich festgelegt wurden. Ein Abgehen 
von dieser Formvorschrift bedarf ebenfalls der Schriftlichkeit.
8.2. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbarer und von uns nicht verschuldeter 
Verzögerung durch unsere Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren Ergebnissen, die nicht in unserem Einflussbereich 
liegen für jenem Zeitraum in welchen das entsprechende Ereignis andauert. Davon unberührt bleibt das Recht des 
Kunden auf Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerungen die eine Bindung an den Vertrag unzumutbar machen.
8.3. Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch die dem Kunden zuzurechnenden Umstände 
verzögert oder unterbrochen, insbesondere aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 7, so werden 
Leistungsfristen entsprechend verlängert und Fertigstellungstermine entsprechend hinausgeschoben.
8.4. Wir sind berechtigt, für die dadurch notwendige Lagerung von Materialien und Geräten und dergleichen in unserem 
Betrieb 8% des Rechnungsbetrages je begonnenem Monat der Leistungsverzögerung zu verrechnen, wobei die 
Verpflichtung des Kunden zur Zahlung sowie dessen Abnahmeobliegenheit hiervon unberührt bleibt.
8.5. Beim Rücktritt  vom Vertrag wegen Verzug hat vom Kunden eine Nachfristsetzung mittels eingeschriebenen Briefes 
unter gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zu erfolgen.
9. Gefahrtragung und Versendung
9.1. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald wir den Kaufgegenstand/ das Werk zur Abholung im Werk oder Lager 
bereithalten, oder diese bzw. Material und Geräte an einen Frachtführer oder Transporteur übergeben. Der Versand, die 
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Ver- und Entladung sowie der Transport erfolgt stets auf Gefahr des Kunden. Für Mietgeräte haftet der Kunde für eine 
ordentliche Verwahrung während der Laufzeit und trifft ihn auch die Gefahr des zufälligen Untergangs bzw. Beschädigung
der Sache (sei es durch höhere Gewalt, Vandalismus odgl). Das Mietgerät ist nach Vertragsende – unter Berücksichtigung 
der normalen Abnutzung – in gleich gutem Zustand wie bei der Übergabe an uns zurückzustellen. 
9.2. Der Kunde genehmigt jede sachgemäße Versandart. Wir verpflichten uns, eine Transportversicherung über 
schriftlichen Wunsch des Kunden auf dessen Kosten abzuschließen.
9.3. Wir sind berechtigt, bei Versendung die Verpackungs- und Versandkosten sowie das Entgelt per Nachnahme beim 
Kunden einheben zu lassen, sofern der Kunde mit einer Zahlung aus der mit uns bestehenden Geschäftsbeziehung in 
Verzug ist oder ein mit uns vereinbartes Kreditlimit überschritten wird.
9.4. Für die Sicherheit der von uns angelieferten und am Leistungsort gelagerten oder monierten Materialien und Geräte 
ist der Kunde verantwortlich. Verluste und Beschädigungen gehen zu seinen Lasten.
10. Annahmeverzug
10.1.Gerät der Kunde länger als 2 Wochen in Annahmeverzug (Verweigerung der Annahme, Verzug mit Vorleistungen 
oder ähnliches, kein Abruf innerhalb angemessener Zeit bei Auftrag auf Abruf), und hat der Kunde trotz angemessener 
Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden Umstände gesorgt, welche die Leistungsausführung 
verzögern oder verhindern, dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die für die Leistungsausführung spezifizierten Geräte 
und Materialien anderweitig verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der Leistungsausführung diese innerhalb einer den 
jeweiligen Gegebenheiten angemessenen Frist nachbeschaffen.
10.2. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung die Ware bei uns 
einzulagern, wobei uns eine Lagergebühr gemäß Punkt 8.4 zusteht.
10.3. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertrag dürfen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 30% 
des Bruttoauftragswertes ohne Nachweis des tatsächlichen Schadens vom Kunden verlangen.
Die Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadenersatzbetrages bleibt unberührt.
11. Eigentumsvorbehalt
11.1. Verkaufte Ware bleibt nach der Übergabe an den Kunden bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und 
etwaiger Entgelte für die Montage uneingeschränkt unser Eigentum, wobei mit der Übergabe die Preisgefahr auf den 
Kunden übergeht. Vor vollständiger Begleichung der Rechnung ist es dem Kunden untersagt, die Ware zu verpfänden, 
sicherungsweise zu übereignen oder Dritten sonstige Rechte daran einzuräumen. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und 
andere die unsere Rechnungsstellung beeinträchtigende Zugriffe Dritter auf die mit Eigentumsvorbehalt behaftete Sache 
hat der Kunde unverzüglich und schriftlich bekannt zu geben. Der Kunde hat derartigen Maßnahmen unter Hinweis auf 
unsere Vorbehaltseigentum umgehend zu widersprechen.
12. Schutzrechte Dritter
12.1.Für Liefergegenstände, welche wir nach Kundenunterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modelle, oder 
sonstige Spezifikationen, etc.) herstellen, übernimmt ausschließlich der Kunde die Gewähr, dass durch die Anfertigung 
dieser Liefergegenstände Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.
12.2. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend gemacht, so sind wir berechtigt, die Herstellung der Liefergenstände 
auf Risiko des Kundens bis zur Klärung der Rechte Dritter einzustellen, außer die Unberechtigtheit der Ansprüche ist 
offenkundig.
12.3. Ebenso können wir den Ersatz durch uns aufgewendete, notwendige und nützliche Kosten vom Kunden 
beanspruchen.
12.4. Wir sind berechtigt, für allfällige Prozesskosten angemessene Kostenvorschüsse zu verlangen.
13. Unser geistiges Eigentum
13.1. Liefergegenstände und diesbezügliche Ausführungsunterlagen, Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge, und sonstige 
Unterlagen sowie Software, die von uns beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben unser geistiges 
Eigentum.
13.2. Deren Verwendung, insbesondere derer Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-Verfügung-Stellung 
einschließlich auch nur auszugsweisen Kopierens, wie auch deren Nachahmung, Bearbeitung oder Verwertung bedarf 
unserer schriftlichen Zustimmung.
13.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangen Wissens 
Dritten gegenüber.
14. Gewährleistung
14.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt 6 Monate ab Übergabe.
14.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) der 
Fertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Kunde die Leistung in seine Verfügungsmacht übernommen hat, oder die 
Übernahme ohne Angabe von Gründen verweigert hat.
14.3. Behebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels stellt kein Anerkenntnis eines Mangels dar.
14.4. Der Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war.
14.5.Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sind bei sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprüche unverzüglich 
(spätestens nach fünf Werktagen) am Sitz unseres Unternehmens unter möglichst genauer Fehlerbeschreibung und 
Angaben der möglichen Ursachen schriftlich bekannt zu geben. Die beanstandeten Waren oder Werke sind vom Kunden 
zu übergeben, sofern dies tunlich ist.
14.6. Sind Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist er verpflichtet uns entstandene Aufwendungen für die 
Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen.
14.7.Wir sind berechtigt, jede von uns notwendig erachtete Untersuchung anzustellen oder anstellen zu lassen, auch wenn
durch diese die Waren oder Werkstücke unbrauchbar gemacht werden. Für den Fall, dass diese Untersuchung ergibt, 
dass wir keine Fehler zu vertreten haben, hat der Kunde die Kosten für diese Untersuchung gegen angemessenes Entgelt 
zu tragen.
14.8. Im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehende Transport-, und Fahrtkosten gehen zu Lasten des Kunden.
Über unsere Aufforderung sind vom Kunden unentgeltlich die erforderlichen Arbeitskräfte, Energie und Räume beizustellen
und gemäß Punkt 7 mitzuwirken.
14.9. Zur Mängelbehebung sind uns seitens des Kunden zumindest zwei Versuche einzuräumen.
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14.10. Wandlungsbegehren können wir durch Verbesserung oder angemessene Preisminderung abwenden, sofern es sich 
um keinen wesentlichen und unbehebbaren Mangel handelt.
14.11. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plänen, Modellen oder sonstigen 
Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leisten wir nur für die bedingungsgemäße Ausführung Gewähr.
14.12. Keinen Mangel begründet der Umstand, dass das Werk zum vereinbarten Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn 
dies ausschließlich auf abweichende tatsächliche Gegebenheiten von den uns im Zeitpunkt der Leistungserbringung 
vorgelegten Informationen basiert, weil der Kunde seinen Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 7 nicht nachkommt.
14.13. Ebenso stellt dies keinen Mangel dar, wenn die technischen Anlagen des Kunden wie etwa Zuleitungen, 
Verkabelung, Netzwerke u.ä. nicht in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand oder mit den gelieferten 
Gegenständen nicht kompatibel sind.
15. Service- und Mietverträge
15.1. Service- und Mietverträge verlängern sich automatisch um ein Jahr, wenn sie nicht 3 Monate vor Vertragsende 
schriftlich von einer der Parteien gekündigt wurden.
15.2. Wir behalten uns das Recht vor, dem Kunden zusätzliche Kosten in Rechnung zu stellen, wenn der tatsächliche 
Verbrauch von Toner oder Service-Materialien z. B. Heizeinheiten, Lasereinheiten ,Übertragungseinheiten etc. erheblich 
(10%) von den vom Hersteller angegebenen durchschnittlichen Reichweiten überschreitet, wobei die Herstellerangaben 
als Vergleichsgrundlage dienen.
15.3. Mietverträge beinhalten ausschließlich die Leistung der im Vertrag angebotenen Leistung (z.B. kopieren, drucken, 
scannen). Die Geräte verbleiben in unserem Eigentum. Wir behalten uns das Recht vor, diese Geräte durch gleich- oder 
höherwertige Geräte zu ersetzen.
16. Haftung
16.1.Wir haften dem Kunden nur für zumindest grob fahrlässig verursachte Personen- und Sachschäden und nur bis zur 
Höhe von EURO 20.000 je Schadensereignis. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Weitergehende 
Ansprüche gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Verzugs, 
Unmöglichkeit der Leistung, positive Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, sowie Ansprüche auf 
Ersatz von mittelbaren Schäden, Mängelfolgeschäden, Betriebsstörungsschäden, entgangenem Gewinn und nicht 
eingetretener Ersparnis sowie auch Ansprüche gegen uns wegen von Dritten gegen den Kunden erhobenen Ansprüchen,
oder wegen unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, sowie sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen. 
Alle Schadenersatzansprüche gegen uns und unsere Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen sind bei sonstigem Verfall binnen 
4 Wochen nach Eintritt des Schadensereignisses schriftlich per Einschreiben anzuzeigen und spätestens 6 Monate nach 
Schadensereignis bei sonstiger Befristung bzw. Verjährung gerichtlich geltend zu machen. Diese Haftungsbeschränkungen
gelten auch für den Fall der Wandlung oder einer sonstigen rückwirkenden Beseitigung oder Aufhebung des Vertrages.
16.2.Wir übernehmen keine Haftung noch leisten wir Gewähr dafür, dass von uns gelieferte Software den Anforderungen 
des Kunden genügt, fehlerfrei läuft oder alle Softwarefehler behoben werden können. Bei Einrichtung von Datensicherung
übernehmen wir keine Haftung für die gesicherten Daten. Der Kunde verpflichtet sich eigenverantwortlich die 
Vollständigkeit der gesicherten Daten zu überprüfen. Bei der Einrichtung von Firewall Systemen gehen wir nach dem 
jeweiligen Stand der Technik vor, gewährleisten jedoch nicht deren absolute Sicherheit und haften nicht dafür. Ebenso 
haften wir nicht für allfällige Nachteile, die dadurch entstehen, dass beim Kunden installierte Firewall und Systeme 
umgangen oder außer Funktion gesetzt werden.
17. Salvatorische Klausel
17.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nicht berührt.
17.2. Die Parteien verpflichten sich jetzt schon eine Ersatzregelung – ausgehend vom Horizont redlicher Vertragsparteien – 
zu treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit der unwirksamen Bedingung 
am nächsten kommt.
18. Allgemeines
18.1. Es gilt österreichisches Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen.
18.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
18.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens: Wienerstrasse 66, 7051 Großhöflein.
18.4. Für alle aus dem vorliegenden Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten, einschließlich der Frage des gültigen 
Zustandekommens und der Vor- und Nachwirkungen dieses Vertrages, wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen 
Gerichtes für den Bezirk Eisenstadt vereinbart.
18.5. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform oder andere relevante Informationen hat 
uns der Kunde umgehend schriftlich bekannt zu geben.
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